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Hans-Eckart Scharrer

Vergessene 
Grundsätze

Der 30. Jahrestag der Unter
zeichnung des EWG-Vertrags, 

der am 25. März auch in Bonn feier
lich begangen wurde, gibt Anlaß, 
sich des spezifischen deutschen 
Beitrags zu dem „Grundgesetz“ der 
Gemeinschaft zu erinnern. Dieser 
Beitrag bestand in der Einbringung 
des Prinzips freier Märkte in das Ver
tragswerk als tragendes wirtschaftli
ches Ordnungsprinzip der EWG. 
Mit der Grundentscheidung für den 
Markt als Steuerungs- und Koordi
nierungssystem erteilten die Verfas
ser des Vertrages -  und die Regie
rungen der Sechs -  dirigistischen 
Integrationskonzepten eine Ab
sage, wie sie damals besonders in 
Frankreich und den Niederlanden 
vertreten wurden und im RGW, dem 
östlichen Gegenstück zur Gemein
schaft, zur höchsten „Vollendung“ 
gebracht worden sind.

Ihren Niederschlag im EWG-Ver- 
trag fand diese ordnungspolitische 
Weichenstellung insbesondere in 
der Normierung der fünf wirtschaftli
chen Grundfreiheiten (Freiheit des 
Waren-, Personen-, Dienstlei- 
stungs- und Kapitalverkehrs sowie

Niederlassungsfreiheit), dem Ver
bot der Diskriminierung aus Grün
den der Staatsangehörigkeit, den 
Rechtsvorschriften zur Gewährlei
stung eines „unverfälschten“ Wett
bewerbs in der Gemeinschaft und 
der Willenserklärung, zur Beseiti
gung der Beschränkungen im inter
nationalen Wirtschaftsverkehr bei
zutragen. Zum Wächter des Vertra
ges und Motor des Integrationspro
zesses wurden die Kommission und 
der Europäische Gerichtshof beru
fen. Artikel 5 verpflichtet dabei die 
Mitgliedstaaten ausdrücklich zu ei
nem „gemeinschaftsfreundlichen“ 
Verhalten.

Heute erscheint es an der Zeit, 
diese Grundsätze in der Bundesre
publik wieder ins Gedächtnis zu ru
fen. Ungeachtet ihrer aktiven Mitwir
kung an der Fortschreibung des 
EWG-Vertrages in der Einheitlichen 
Europäischen Akte; ungeachtet der 
Regierungserklärung, wonach die 
Bundesregierung „alles in ihren 
Kräften Stehende tun“ wird, um die 
Vollendung des Binnenmarktes bis 
1992 zu erreichen; und ungeachtet 
des vitalen Eigeninteresses der 
Bundesrepublik an der Durchset
zung einer Wettbewerbswirtschaft 
in Europa versteht sich die Bundes
regierung (und verstehen sich Lan
desregierungen) offenbar zuerst als 
Hüter und Verfechter partieller, auf 
Wahrung des Status quo gerichteter 
Produzenteninteressen. So müs
sen Kommission und Gerichtshof 
der Bundesrepublik mühsam die 
Umsetzung originär deutscher Wett
bewerbsprinzipien abringen:

Im jahrelangen Bierstreit strapa
zierte die Bundesregierung das an
gebliche Gesundheitsinteresse, um 
deutschen Brauern lästigen auslän
dischen Konkurrenzdruck noch 
eine Weile zu ersparen. Der soge
nannte Verbraucherschutz muß 
auch herhalten, um nach fremden 
Rezepten produzierte Wurst, Scho
kolade oder Biskuits vom deut
schen Markt fernzuhalten. Eine (be
grenzte) Öffnung des deutschen 
Versicherungsmarktes wurde erst

vom Europäischen Gerichtshof er
zwungen -  und ist durch neue Richt
linien des zuständigen Bundesauf
sichtsamtes inzwischen de facto 
weitgehend wieder rückgängig ge
macht worden. Im Luftverkehr 
brachte erst Druck aus Brüssel Be
wegung auch in deutsche Tarife. 
Noch immer macht sich aber in der 
Bundesrepublik strafbar, wer sich 
beim Kauf eines Tickets ökono
misch verhält.

Beim Stahl half die Bundesregie
rung aktiv mit, die von der Kommis
sion betriebene schrittweise Wie
derherstellung des Gemeinsamen 
Marktes zu blockieren und einer 
Kartell-Lösung -  bei fortgesetzter 
Marktregulierung -  den Weg zu eb
nen. In der Beihilfenpolitik kollidie
ren merkantilistische Industrieförde
rungsmaßnahmen der Länder und 
wachsende Erhaltungssubventio
nen des Bundes zunehmend mit der 
gemeinschaftlichen Wettbewerbs
ordnung. Die Kommission wird bei 
ihrer notwendigen Tätigkeit als Bei
hilfenaufsicht zum Prügelknaben 
von Parteipolitikern gemacht. Und 
der Vorschlag der Kommission, an
gesichts des erkennbaren Schei- 
terns der bisherigen Agrarpolitik die 
administrierten Preise allmählich 
wieder an die Marktpreise heranzu
führen (und die gesellschaftspoliti
schen Ziele der Agrarpolitik mit an
deren Instrumenten effizienter zu 
verwirklichen), wird als „Kriegser
klärung an die deutsche Landwirt
schaft“ diffamiert. Die fehlgeschla
gene Einkommenspolitik über stei
gende Preise soll jetzt durch einen 
„Jahrhundertvertrag“ auch für die 
Zukunft fortgeschrieben werden.

Zum 30. Geburtstag darf man der 
Gemeinschaft wünschen, daß die 
Bundesregierung wieder den Mut 
findet, in ihrer Wirtschaftspolitik 
über den Tag der nächsten Land
tagswahl hinauszublicken. Dann 
könnte auch die Bundesrepublik 
wieder zu der „Speerspitze in Eu
ropa“ werden, die sie in den fünfzi
ger Jahren einmal war -  auch zum 
eigenen wirtschaftlichen Nutzen.
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